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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 9 1 / 2 0 2 2 / I V  
D a t um: 

28.04.2022 

Fe de rführung: 

Dezernat III, Amt für Verkehrsmanagement 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Ra dwegeverbindung L 534 zwischen Heidelberg 
Ziegelhausen und Neckargemünd-Kleingemünd / 

Sa chstand 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Ausschuss für Klima-
schutz, Umwelt und Mobi-
lität 

11.05.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 02.06.2022 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2022 
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Zusammenfassung der Information:  

Die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität und des Gemeinde-
rates nehmen die Information zum Thema „Radwegeverbindung L 534 zwischen Heidel-
berg Ziegelhausen und Neckargemünd-Kleingemünd / Sachstand“ zur Kenntnis. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 einmalige Kosten Finanzhaushalt 2022 38.000 
 einmalige Kosten Finanzhaushalt 2023/2024 57.000 

 einmalige Kosten zukünftiger Finanzhaushalt  2.000.000 

  
Einnahmen:  
 Für die Maßnahme wird ein Fördermittel-Antrag gestellt. 

Die genaue Höhe der Einnahmen im Finanzhaushalt kann 
derzeit noch nicht beziffert werden. 

 

  
Finanzierung:  

 Ansatz in 2022 bei PSP-Element: 8.81000020.700 
(Rad(schnell)wegeprogramm) 

95.000 

 Zusätzliche Veranschlagung in künftigen Haushalten  2.000.000 
  
Folgekosten:  

 Die Abschätzung der jährlichen Folgekosten ist erst mög-
lich, wenn die konkreten Planungen vorliegen 

 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit der Vorlage wird der Sachstand zur Planung des Radangebotes entlang der L 534 zwi-
schen Ziegelhausen und Kleingemünd dargestellt. 
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Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobi-

lität vom 11.05.2022 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 11.05.2022 

12 Radwegeverbindung L 534 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Neckargemünd-
K leingemünd /Sachstand 
Informationsvorlage 0091/2022/IV 

Bürgermeister Schmidt-Lamontain eröffnet den Tagesordnungspunkt und führt kurz in die 
Thematik der Radwegeverbindung zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Neckargemünd 
ein. 

Bei der anschließenden Diskussion melden sich zu Wort: 

Stadtrat Föhr, Stadtrat Pfeiffer, Stadtrat Michelsburg, Stadtrat Rothfuß 

Folgende Punkte und Fragen wurden angesprochen: 

 Für den überregionalen Radverkehr sei es enorm wichtig, dass es auch auf der nördli-
chen Seite des Neckars ein gutes Fahrradangebot zwischen Neckargemünd-
Kleingemünd und Heidelberg-Ziegelhausen gäbe. 

 Diese Verbindung sei ein Gewinn für den Radtourismus. 

 Kann die weitere Planung nicht von einem Radplaner im Tiefbauamt übernommen 
werden, so dass eine schnellere Realisierung dieser Radverbindung möglich wäre? 

 Welche der anderen in der Informationsvorlage genannten Maßnahmen muss beendet 
sein, dass die Radwegeverbindung auf der L 534 in Angriff genommen werden kann? 

 Gibt es genug Stellen im Amt für Verkehrsmanagement, oder findet man keine Mitar-
beiter für diese Stellen? Müssen mehr Stellen geschaffen werden? 

 Kann nicht eine der beiden neuen Stellen für Radverkehrsplanung, wovon eine im Tief-
bauamt angesiedelt ist, die Planung für die L 534 vorantreiben? 

 Bei der Priorisierung der Radwegplanung sei die Radwegverbindung nach Walldorf 
Wiesloch deutlich wichtiger als die Radwegverbindung von Heidelberg-Ziegelhausen 
nach Kleingemünd. 

Bürgermeister Schmidt-Lamontain betont, dass die Vorentwurfsplanung für Radver-
kehrsplanung ausschließlich im Amt für Verkehrsmanagement stattfinden könne. Er sagt 
dennoch zu, dass er im Dezernat II, in dem das Tiefbauamt angesiedelt sei, nachfragen 
w erde, ob es von dort Unterstützung bei der Radverkehrsplanung für die L 534 geben kön-
ne.  
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Bürgermeister Schmidt-Lamontain macht weiter geltend, dass beim Radverkehr momen-
tan etliche große Projekte anstehen würden und das Amt für Verkehrsmanagement keine 
weiteren Kapazitäten zur Bearbeitung hätte. Es sei momentan äußerst schwierig Radver-
kehrsplaner zu finden. Deshalb könne das Radprojekt an der L534 erst dann nachrücken, 
wenn ein anderes Großprojekt im Radverkehrsbereich abgeschlossen sei. 

Die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität nehmen die Infor-
mation zum Thema „Radwegeverbindung l 534 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und 
N eckargemünd-Kleingemünd Sachstand“ unter Berück-sichtigung des zugesagten Ar-
beitsauftrags an die Verwaltung zur Kenntnis:  
 
Die Verwaltung prüft, ob die im Tiefbauamt angesiedelte Stelle für Radverkehrsplanung bei 
der Planung für den Radverkehr an der L 534 unterstützend tätig sein könnte, um eine 
frühere Realisierung der Radverkehrsverbindung zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und 
Neckargemünd-Kleingemünd zu ermöglichen. 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 
Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 02.06.2022 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 02.06.2022 

9  Radwegeverbindung L 534 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Neckargemünd-
K leingemünd /Sachstand 
Informationsvorlage 0091/2022/IV 

Erster Bürgermeister Odszuck verweist auf den Arbeitsauftrag des Ausschusses für Kli-
maschutz, Umwelt und Mobilität vom 11.05.2022.  

Da es keinen Aussprachebedarf gibt, nimmt der Gemeinderat die Information zum Thema 
Radwegeverbindung L 534 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Neckargemünd-
Kleingemünd unter Berücksichtigung des zugesagten Arbeitsauftrags an die Verwaltung 
zur Kenntnis. 

Arbeitsauftrag an die Verwaltung: 

Die Verwaltung prüft, ob die im Tiefbauamt angesiedelte Stelle für Radverkehrsplanung bei 
der Planung für den Radverkehr an der L 534 unterstützend tätig sein könnte, um eine 
frühere Realisierung der Radverkehrsverbindung zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und 
N eckargemünd-Kleingemünd zu ermöglichen. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Begründung:  

1. Sa chstand 

Auf Basis einer Verkehrszählung/Befragung von Radfahrenden zu beiden Seiten des Neckars in 2016 
durch das Land Baden-Württemberg (BW) fiel die Wahl der weiteren Planung eines Radangebotes im 
Neckartal auf die Nordseite entlang der L 534, da die Anzahl der Radfahrenden auf der Nordseite hö-
her war als auf der Südseite. Die meisten Radfahrenden waren in ihrer Freizeit unterwegs. 

2017 wurde der Kooperationsvertrag zwischen dem Land BW und der Stadt Heidelberg vereinbart, 
aufgrund dessen die Planung einschließlich Leistungsphase 4 (= Genehmigungs-planung) vorge-
nommen werden soll. 

Im Juni 2018 erfolgte die Beauftragung des Büros durch das Land BW. Der Vorentwurf wurde in 2020 
dem Amt für Verkehrsmanagement mit einer Kostensteigerung von 1 Million EUR auf 6,5 Millionen 
EUR vorgelegt. 

Die Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Schätzung entstand durch notwendige Stütz-
bauwerke entlang des Neckars wegen der zwingenden Verbreiterung des Straßenraumes sowie die 
Erneuerung und Dimensionierung des Abwasserkanals mit Verhinderung der direkten Ableitung des 
Niederschlagwassers in den Neckar. 

Durch die Kostensteigerung änderten sich die Kostenanteile der Stadt Heidelberg. Die Gespräche mit 
dem Land BW dazu begannen in 2021. Es erfolgte die Überarbeitung der Kostenteilung aufgrund einer 
notwendigen Korrektur des Anteils Stadt (Berechnung RP auf Basis falscher Ortsdurchfahrtsgrenze) 
von 54,41% auf 30,26%, so dass sich der Kostenanteil Stadt für die bereits angefallenen Planungskos-
ten nur geringfügig erhöhte. Die nun anstehenden weiteren Planungen (Gutachten Kanalbefahrung, 
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) erhöhen das Planungs-Budget der Stadt Heidelberg um 
etwa 60.000 EUR auf derzeit geschätzt 95.000 EUR.  

Die vertragliche Vereinbarung mit dem Land BW ist überarbeitet und wurde jüngst unterschrieben. 
Die Verwaltung hatte sich – auch aus Kapazitätsgründen – solange eine Unterbrechung der weiteren 
Planungsaktivitäten gegenüber dem Land erbeten, bis die weitere Vorgehensweise im Zusammen-
hang mit der Betrachtung des Verkehrsversuchs B 37 sowie eine Bewertung im Rahmen Verkehrs-
entwicklungsplan (VEP) politisch diskutiert ist. Im Zuge der Beratung der Vorlage 0035/2022/IV „B 37 
Verkehrsversuch – Zwischenergebnisse“ zeigte sich, dass die Erwartung der Gemeinderäte ist, das 
Projekt Radangebot entlang der L 534 weiterzuführen. Dem gestellten Antrag eines Sachstandsbe-
richtes möchten wir hiermit nachkommen.  

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Planung fortgesetzt werden soll.  
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Als nächster Arbeitsschritt steht die Prüfung und fachliche Abstimmung des vorgelegten Vorentwurfs 
für den Bereich der Heidelberger Gemarkung an, die durch die Mitarbeiter des Amtes für Verkehrs-
management unter Beteiligung der betroffenen Fachämter und Leitungsträger durchgeführt werden 
wird. Diese Phase ist durch einen iterativen Prozess gekennzeichnet, um die unterschiedlichen Be-
lange in einer Lösung zu vereinen, die dann dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden kann. 
Dieser Prozess kann je nach Komplexität zwischen 3 und 6 Monaten dauern. 

Bekanntermaßen sind die personellen Kapazitäten im Planungsbereich erschöpft. Eine parallele Be-
arbeitung dieses Projektes ist dann möglich, wenn andere Projekte abgeschlossen sind oder ein in 
Bearbeitung befindliches Projekt zurückgestellt wird. 

Radprojekte, die derzeit in Bearbeitung sind: 

 Radschnellweg Mannheim – Heidelberg / Abschluss Vorentwurf voraussichtlich 1. Quartal 2023 

 Radschnellweg Heidelberg – Schwetzingen / Beginn der interkommunalen Planung Anfang 2022 

 Begleitung Rad- und Fußbrücke Neckar 

 B 37 Verkehrsversuch / Abschluss voraussichtlich Ende 2023 

 Fahrradstraße Baumschulenweg / 2022 

 Fahrradstraße Steubenstraße / 2022 

 Radkreuz Adenauerplatz: Lückenschluss Rohrbacher Straße und Kurfürsten-Anlage / 2022 

 Lückenschluss regionale Achsen / laufend 

 Abstellanlagen Rad / laufend 

Eine Bearbeitung des Projekts Radachse L 534 wäre Anfang 2023 nach Beendigung der Vorentwurfs-
planung für die Radschnellwegverbindung Mannheim – Heidelberg möglich oder es müsste die Maß-
nahme Fahrradstraße Baumschulenweg zurückgestellt werden, wobei diese Maßnahme eine Vor-
laufmaßnahme für die Radschnellwegverbindung Heidelberg – Schwetzingen darstellt. Ebenso befin-
det sich aktuell eine Beteiligung an der Radschnellwegverbindung Heidelberg – Walldorf/Wiesloch – 
Bruchsal in der Warteschleife. Diese müsste dann zu Gunsten der Maßnahme Radachse L 534 zu-
rückgestellt werden. 

Anschließend wird aus dem beschlossenen Vorentwurf zur Radachse L 534 eine Entwurfs - und Ge-
nehmigungsplanung durch das Land BW unter Begleitung des Tiefbauamtes erarbeitet. Im Anschluss 
daran geht die Verantwortlichkeit für Planung und Bau vollständig auf die Stadt Heidelberg über. Das 
Projekt kann beim Tiefbauamt erst nach Abschluss der Leistungsphase 2 weiterbearbeitet werden. 
Dies erfolgt dann voraussichtlich ab Mitte 2023. 

Der städtische Kostenanteil wird derzeit auf 30,26% der Gesamtsumme von 6,5 Mio. EUR geschätzt. 
Demzufolge sind für das Projekt im städtischen Haushalt rund 2 Mio. EUR zu kalkulieren. Für die Maß-
nahme können Fördermittel beantragt werden. 

2. Kurzfristiges weiteres Vorgehen L534 

Eine kurzfristige Verbesserung des Radangebotes L 534 kann durch eine Markierungslösung als Zwi-
schenlösung grundsätzlich erfolgen. Dies betrifft allerdings den Abschnitt außerhalb unseres Zu-
ständigkeitsbereiches, da auf städtischen Flächen bereits beidseitig eine Art Schutzstreifen markiert 
ist. Die Benutzungspflicht des Richtung Neckargemünd führenden Geh-/Radwegs wird aufgehoben. 
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Die Fortführung der Markierungslösung Richtung Kleingemünd ist in Abstimmung mit dem Rhein-
Neckar-Kreis, in dessen Planungshoheit der Bereich liegt. 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Beirat von Menschen mit Behinderungen ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwic klungspla-

ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

MO 6 + Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr 
  Be gründung: 

  

Mit der Maßnahme wird der Umstieg auf das Fahrrad gefördert und dadurch 
der Anteil an motorisiertem Verkehr gemindert. Für Radfahrende erschlie-
ßen sich neue Wege 

  Z i el/e: 

MO 4 + Klima- und Immissionsschutz vorantreiben.  
  Be gründung: 

  
Weniger Autoverkehr reduziert die Luft- und Lärmemissionen in Heidelberg 
und ist ein aktiver Beitrag zum Klima- und Immissionsschutz. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 

gezeichnet 
Raoul Schmidt-Lamontain 
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